










Abschließende Bemerkung

Diese Stellungnahme dient nichtjazu, abschließend zu beurteilen, ob die Streichung von

Rekorden als Einzelfallentscheidung möglich ist oder nicht, oder ob es zulässig ist vom

Einzelfall losgelöst, zu einem bestimmten Zeitpunkt generell neue Rekordlisten aufzustel­

len.

Beides erscheint mir nicht völlig ausgeschlossen, bedarf aber noch genauerer als bisher

vorliegender fachlicher Erörterung.

Ich hoffe. mit diesen Ausführungen gedient zu haben.

rvlit freundlichen Grüßen

A,Au/b'/L--
(Prof. Dr. Jens Adolphsen)
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